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Grundsatz Führen Sie Wanderungen nur durch, die Sie selber gründlich erkundet und 
abmarschiert haben. Karten gut lesen können genügt bei weitem nicht! 
Wintersportgebiete und Badeplätze müssen ebenfalls rekognosziert und 
beurteilt werden. Abklären, welche Aktivitäten in der Schulgemeinde 
erlaubt sind. Geplante Aktivitäten immer im Voraus mit der Schulleitung 
besprechen (detailliertes Programm abgeben)  

Besondere 
Stellen

Notieren Sie sich besondere Stellen und planen Sie genügend Zeit zum 
Beobachten oder Zeichnen ein: 
• Aussicht, Überblick 

• Bauten, Vegetation, Tiere 

• Gefährliche Stellen: abschüssig, glitschig, ... 
• Geeignete Plätze für kürzere und längere Pausen 

• Rücksicht auf Wild- und Pflanzenschutzgebiete 

Verpflegung Bei Vollpension Lunch bestellen! 

Kann – bei schlechtem Wetter – im Restaurant ein Lunch eingenommen 
und dazu ein Tee oder eine Suppe konsumiert werden? 

Gesamtbeurteil-
ung der Aktivität

• Welche Ziele kann ich mit dieser Aktivität erreichen? 

• Eignung (bezüglich Anforderungen) für meine Klasse? 

• Wettertauglichkeit: Kann die Wanderung auch bei unsicherem Wetter 
durchgeführt werden? 

• Besteht die Möglichkeit, sich in einem Restaurant aufzuwärmen? 

• Anforderungen an die Ausrüstung? 

• Wo kann die Wanderung abgekürzt bzw. abgebrochen werden?  
• Können öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt werden? Abfahrtszeit 

festlegen. Tarif für Gruppen erfragen.  

Durchführung • Erste Pause früh einschalten, nachfragen  
• Blasen vorbeugen: gerötete Stellen mit Leukoplast abdecken. 
• Wärmeregulierung: beim Hinaufgehen leicht angezogen; oben und bei 

Pausen warm anziehen (Pullover).  
• Tempo kontrollieren: zu Beginn und nach Mahlzeiten langsam. 
• Immer wieder kontrollieren, ob alle da sind.  
• Alle Abfälle mitnehmen.  
• Bei Feuerstellen vergewissern, dass keine Glut mehr vorhanden ist. 
• Kinder mit körperlichen Problemen halten sich in der Nähe einer 

Begleitperson auf.  

Baden / 
Schwimmen

• Gemäss Vorgaben der Schule verhalten: Welche Anforderungen gelten 
für die Leitpersonen, um eine Klasse am Gewässer zu begleiten? 

• Evtl. Wassersicherheitscheck BFU durchführen, vor dem Lager  

  

 Anhang: J+S Wandern mit Kindern  

 Anhang: J+S Unfallprävention und Sicherheitsanforderungen in Lagersport/Trekking  
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Bestellung / Lieferung: Seit Januar 2024 ist es nicht mehr möglich, Lebensmittelbestellungen über 
den Dorfladen in Contra tätigen zu können. Die aktuellen Möglichkeiten 
erfährst du im Reko-Termin vor Ort.  

 
Brot: kann gäbig selbst gebacken werden. Dies lohnt sich am Dienstag (Pizza-

Abend), am Anschluss der Pizzen im grossen bereits eingeheizten Ofen zu 
backen.  

 Einfaches Rezept: 1kg Mehl + 1.2l Wasser, + Körner nach Wahl + 1 Pack 
Trockenhefe --> Rühren --> einen halben Tag zugedeckt stehenlassen --> in 
Cakeform giessen & backen 

Eier: können bei Vreni und Kurt Odermatt für CHF -.50 pro Stück kaufen. Sie 
wohnen ganzjährig hier auf der Alp und sind froh über eine telefonische 
Vorbestellung: 079 716 06 64. 
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Fleisch & Konfi:  verkaufen Shirley und Konrad Müller. Auch sie wohnen hier in Cortoi. Für 
Details und Vorbestellung unter der Nummer 079 658 93 25 kontaktieren.  
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Wer seine Klasse mit Geschick und Umsicht führt, wird kaum je schwierige Rechtsprobleme 
zu lösen haben. Dennoch ist es für die Lehrperson wichtig, die Augen auch vor rechtlichen 
Fragen nicht zu verschliessen.  

Inhalt/Betreuung Eltern, Behörden und Schüler:innen haben das Recht, zu erfahren, was im 
Lager genau unternommen wird. Die Ankündigung «Alpenwanderung am 3. Tag» genügt 
also nicht; Routenwahl und genaue Beschreibung sind erforderlich. Das Klassenlager und 
damit die Betreuungsverantwortung sind erst beendigt, wenn die Klasse den von der 
Lehrperson angekündigten Entlassungsort in der Gemeinde (Schulhaus, Bahnhof) erreicht 
hat. Es ist wichtig, dass sowohl den Eltern wie den Schüler:innen klar ist, wann und wo die 
Klasse wieder in die Verantwortung der Eltern zurückgegeben wird. Es ist aber auch 
selbstverständlich, dass die Lehrperson bei unplanmässiger Rückkehr für jede:n einzelne:n 
Schüler:in eine sichere Heimkehr gewährleistet.  

Hauptaufgaben der Lagerleitung Mit der schriftlichen Anmeldung zum Lager übertragen die 
Eltern der Lehrperson die zeitlich begrenzte elterliche Verantwortung. Der/die Leiter:in wird 
also neben der Lehrerrolle eine bedeutsame Autorität zuerkannt, welche mit Rechten und 
Pflichten verbunden ist: das Aufsichts- und Weisungsrecht, die Pflege- und Aufsichtspflicht. 
Die Lehrperson ist für das Programm verantwortlich und entscheidet über die Durchführung 
im Einzelnen. Daraus ergeben sich sowohl das Recht als auch die Pflicht, während der 
Abwicklung des Programms Anweisungen zu erteilen. Der Lehrperson sind ferner die 
Aufsichtspflicht über die unmündigen Hausgenossen (vgl. Art. 331–333 ZGB), die Festlegung 
einer Hausordnung für die Hausgemeinschaft sowie die Sorge um die Effekten der 
Lagerteilnehmer:innen überbunden.   

Im Pflegeverhältnis ist auch die Sorge für die Gesundheit, die Unterkunft und die 
Verpflegung der ihm anvertrauten Kinder eingeschlossen. Dazu gehören beispielsweise auch 
die Einhaltung von genügend Ruhe sowie ein Rauch- und Alkoholverbot. Wenn ein Kind 
ernstlich erkrankt, wird die Lehrperson sofort dessen Eltern oder Vormund benachrichtigen 
und bis zum Eintreffen von Weisungen die gebotenen Anordnungen treffen, z.B. einen Arzt 
beiziehen oder die Einweisung ins Spital vornehmen. Rechtlich gesehen besteht eine der 
Hauptaufgaben der Lehrperson darin, Gefahren zu vermeiden. Gemäss seiner Ausbildung 
und seiner Erfahrung und aufgrund seiner Autoritäts- und Vertrauensstellung ist dies von ihr 
auch jederzeit zu erwarten.  

Pflichten bei Wanderungen und Touren, insbesondere Velotouren vor Antritt einer Tour, 
vor allem bei Touren in den Bergen und Velotouren, hat die Lehrperson genau zu prüfen:  

• Witterungs- und Routenverhältnisse  

• Körperliche Verfassung der Teilnehmer:innen 

• Ausrüstung der Teilnehmer (Kleider, Schuhe) 

 • Technische Ausrüstung der Fahrräder  
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Route Die Route muss von der Lehrperson genau rekognosziert worden sein. Hauptgebot 
auf der Tour ist, alles zu unternehmen, was die Gefährdungselemente möglichst klein hält. 
Wenn sich dennoch ein Unfall ereignet, verhält sich die Lehrperson nach den anerkannten 
Regeln des Leistens von erster Hilfe. Es würde der Lehrperson als Pflichtverletzung 
angelastet, wenn sie ihre Schüler:innen nicht auf bestimmte Gefahren der Route 
aufmerksam gemacht bzw. wenn sie nicht die zum Schutz der Kinder/Jugendlichen nötigen 
Massnahmen getroffen hätte (z.B. steile Wege, abschüssige Stellen, Besonderheiten im 
Strassenverkehr, Baderegeln). Die Disziplinlosigkeit eines Kindes, deas sich den Anordnungen 
klar widersetzt, kann der Lehrperson hingegen nicht angelastet werden. Allerdings ist die 
Lehrperson verpflichtet, einzugreifen, wenn sie feststellt, dass ein:e Schüler:in sich oder 
andere gefährdet. Die einzelnen Schüler:innen bzw. Schülergruppen tragen ein gewisses 
Mass an Selbstverantwortung. Die Lehrperson hat nicht alles zu verantworten, was in einem 
Klassenlager passiert. Je älter und erfahrener die Schüler:innen sind, desto höher ist ihre 
Eigenverantwortung.  

Hilfsleiter:innen Der Lagerleitung wird von mindestens einer weiteren erwachsenen Person 
begleitet, welche meist die Funktion einer Hilfsleitperson zugewiesen wird. Werden ihr 
umschriebene Teilfunktionen übertragen, so ist sie für diese voll verantwortlich, auch wenn 
die Gesamtverantwortung bei der Hauptleitung verbleibt. Wird aber die Hilfsleitung zum 
Beispiel auf einer Tour oder Gruppenwanderung zur Hauptleitung, so tritt sie voll in dessen 
Rechte und Pflichten.  

Haftpflicht/Haftbarkeit Wie oben dargelegt, gehört es zu den ersten Pflichten der 
Hauptleitung, Gefahren zu vermeiden. Erwachsen aus der Nichtbeachtung dieser 
Sorgfaltspflicht dem/der Schüler:in Schäden, so ist das Haftungsgesetz des Kantons Zürich zu 
beachten. Die Schulgemeinde haftet für den Schaden, den ein:e Lehrer:in in Ausübung 
amtlicher Verrichtungen einem/einer Schüler:in widerrechtlich zufügt. Der Schulgemeinde 
steht der Rückgriff auf die Lehrperson zu, falls er den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verschuldet hat. Grobe Fahrlässigkeit nimmt die Rechtsprechung an, wenn die Lehrperson 
unter Verletzung der elementarsten Vorsichtsgebote das ausser Acht lässt, was jedem 
verständigen Menschen in der gleichen Lage und unter gleichen Umständen hätte 
einleuchten müssen. Grobfahrlässig würde beispielsweise eine Lehrperson handeln, die mit 
unzureichendem Kartenmaterial ausgerüstet oder ohne Apotheke mit dem nötigsten Inhalt 
seine Klasse in unwegsames Gelände führen würde.  

Hausordnung Für die meisten Lagerhäuser besteht bereits eine schriftliche Hausordnung. Ist 
dies aber nicht der Fall, so ist es ratsam, eine solche zu erlassen oder mit den Schüler:innen 
zu erarbeiten. Gemäss Art. 331 Abs. 1 ZGB lebt die Klasse nämlich «in einem gemeinsamen 
Haushalt», und die Lehrperson erhält die Rechte und Pflichten des Familienoberhauptes. 
Damit fällt ihr auch das Weisungsrecht zu. Es ist für die Lehrperson entlastend, wenn sie 
bestimmte Anweisungen schriftlich erlässt. Gefährdet ein:e Schüler:in durch seine/ihre 
Disziplinlosigkeit das Gelingen eines Lagers massiv, kann ihn die Lehrperson als letzte 
Möglichkeit, wenn andere Massnahmen erfolglos waren oder wären, nach Hause schicken. 
Das Nachhauseschicken ist ohne Rücksprache mit den Eltern oder Inhabern der elterlichen 
Sorge sowie dem Schulpräsidenten nicht erlaubt. Die Lehrperson hat, auch bei Zustimmung 
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der Eltern, für einen sicheren Heimweg des/der Schüler:in zu sorgen. Der/die Heimreisende 
muss von einer erwachsenen Person begleitet und den Eltern übergeben werden.  

Grenzbereiche Pädagogik Durch das nahe Zusammenleben von Mädchen und Knaben 
tauchen in diesem Problemkreis Fragen auf, die wohl am sichersten durch Aussprachen und 
klare Regelungen gemeistert werden. Hier einige Hinweise:  

• Unterkunft so auswählen, dass Knaben und Mädchen eindeutig getrennt sind.  

•  Klare Anweisungen über «Besuche in den Unterkünften».  

•  Am Klassenlager-Elternabend darüber sprechen.   

 •  Eigenes Zimmer nicht allzu weit von den Schüler:innenunterkünften beziehen. 

 •  Gelegentliche Kontrollen (im Mädchenzimmer durch die Begleiterin).  

Es gilt ein grundsätzliches Verbot für Rauchen, Alkohol und andere Drogen. Genaue 
Absprachen mit Schüler:innen und Eltern sind nötig.  

Verhalten im Brandfall Es ist angezeigt, sich über vorhandene Feuerschutzeinrichtungen 
(Feueralarm, Feuerlöscher usw.) zu informieren. Kurz nach der Ankunft im Lagerhaus sollten 
die Teilnehmer:innen über richtiges Verhalten im Brandfall orientiert werden. 
Empfehlenswert ist eine Notfallübung am ersten Tag (Erprobung der Fluchtwege).  

Sponsoring/Spenden Die Schulpflege segnet mit der Erteilung der Bewilligung zur 
Durchführung des Klassenlagers auch die Finanzierung ab. Es ist demzufolge Sache der 
Schulpflege – allenfalls nach Rücksprache mit den Spendern –, zu entscheiden, wie freiwillige 
finanzielle Beiträge zu verwenden sind.   

Auskunfts- und Beratungsstelle: Bildungsdirektion, Volksschulamt Rechtsdienst Walchestr. 
21, 8090 Zürich Tel. 041 259 22 55  

• Welche Massnahmen hätten allenfalls im Vorfeld getroffen werden können um den 
Vorfall zu verhindern? 

• Welche Konsequenzen hat der Vorfall? (Für Betroffene, für die Übrigen 
Teilnehmenden, fürs Lagerteam)   

• Was ist weiter zu beachten?  

1) Ein gemeinsamer Arbeitseinsatz ist geplant. Fünf Schüler künden bei der Info über den 
Arbeitseinsatz an, diesen zu verweigern  
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2) Ein Schüler zeigt am dritten Tag Symptome für eine Covid-Erkrankung. Der Schnelltest 
bestätigt den Verdacht 

 

 

 

  

3) Eine 5. Klässlerin klagt über schlimmes Heimweh und möchte sofort nach Hause gehen  

 

 

 

  

4) Du findest eine Flasche Wodka im Zimmer der Mädchen  

  

 

 

 

5) Das Essen ist ungeniessbar versalzen, die Schüler:innen sind nach der langen Wanderung 
sehr hungrig und sitzen bereits alle am Tisch und warten auf das Abendessen  

 

 

 

 

6) Ein Streit zwischen zwei Jungs eskaliert in einer Schlägerei, einer der Schüler schlägt dem 
andern ein blaues Auge  
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7) Die Mädchen weigern sich, mit der Neuen aus der Klasse in einem Zimmer zu schlafen! 

 

 

 

  

 

8) Ein Mädchen hat keine Wanderschuhe in die Lagerwoche mitgebracht, sie hat nur leichte 
Turnschuhe ohne Profil dabei  

  

 

 

Klassenlager sind Höhepunkte im Schulleben. Gerade deshalb ist es wichtig, sich auch zur 
Sicherheit Gedanken zu machen und sich entsprechend vorzubereiten.  

Sich erkundigen   

• Spezialwetterbericht: 0900 554 311, Faxabruf, täglich ab 17.30 Uhr neu   

• MeteoCall, persönliche Beratung rund um die Uhr: 0900 162 333   

• Bei Einheimischen (anlässlich Rekognoszierung)  

 

Sich informieren und sich orientieren   

• Notfallkarte der Schüler:innen ständig mittragen (  

• 

• 

• 

• 

• Wer schläft wo? → Zimmerliste der Teilnehmenden und der Leitung

• Wo sind Löschgeräte bereitgestellt und wie werden sie bedient? 

• Welches sind mögliche Fluchtwege?  
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Notfallkarte 

Die beiliegende Notfallkarte (s. Anhang  ) wird bereits vor dem Lager 
ausgefüllt werden. Die Angaben sind persönlich und werden von der Lehrperson vertraulich 
behandelt. Das gesamte Lagerleitungsteam ist über die Karten informiert und weiss, wo sie 
von der Lehrperson aufbewahrt werden. Sie werden bei jedem Ausflug mitgetragen.   

 

Lagerapotheke  

In vielen Schulgemeinden stehen für die Klassenlager bei der Materialverwaltung Apotheken 
bereit. Deren Inhalt muss aber jeweils vor dem Lager überprüft werden (Verfalldaten 
beachten). Schularzt und örtlicher Samariterverein sind gerne bereit, beim Zusammenstellen 
von Touren- und Lagerapotheken zu helfen.  

 

Tourenapotheke für unterwegs 

Eine kleine Tourenapotheke wird bei jedem Ausflug mitgetragen. Darin enthalten sind:  

• Desinfektionsmittel 
• Wundpulver 

• Mittel gegen Insektenstiche 

• Schmerzmittel  
• Traubenzucker  
• Dreiecktuch  

• Wundschnellverband (Pflaster) 
• Verbandspatronen: genügend Kompressen? 

• elastische Binden und Leukoplast 

• Verbandswatte zum Polstern (nicht direkt auf die Wunde!) 
• Verbandklammern, Sicherheitsnadeln 

• Schere, Pinzette, Taschenmesser 
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http://www.gruppenhaus.ch/
http://www.pfadiheime.ch/
http://www.natrufreundehaeuser.ch/
http://www.jungedundsport.ch/
https://www.slrg.ch/de
http://www.coolandclean.ch/
http://www.pronatura.ch/Lehrpersonen-unsere-themen
http://www.pronatura.ch/Lehrpersonen-unsere-themen

